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Erwägungen

E. 1
Mit Eingabe vom 6. März 2024 reichten D._____, A._____ GmbH (nachfol- gend:
Berufungsklägerin 1) sowie B._____ (nachfolgend: Berufungskläger 2; zu- sammen:
Berufungskläger) beim Einzelgericht des Bezirksgerichts Bülach (nach- folgend:
Vorinstanz) ein Gesuch um Erlass von superprovisorischen bzw. vorsorg- lichen
Massnahmen gemäss vorstehenden Rechtsbegehren ein (act. 1). Mit Ver- fügung vom 8.
März 2024 wurden die Berufungskläger aufgefordert, Angaben zum Streitwert der
einzelnen Rechtsbegehren zu machen und das Gesuch mittels Originalunterschriften von
zeichnungsberechtigen Personen zu genehmigen (act. 3). Diesem Ersuchen kamen die
Gesuchsteller mit Eingaben vom 8. und 6. März 2024 (Poststempel vom 15. März 2024)
nach (act. 6; act. 7). Mit Verfügung vom 19. März 2024 trat die Vorinstanz auf die
Massnahmenbegehren Ziff. 1 und 2 nicht ein und wies die Massnahmenbegehren im
Übrigen (Rechtsbegehren Ziff. 3 bis 8) ab (act. 12 Dis- positiv-Ziff. 1 und 2).

E. 1.1
Erstinstanzliche Endentscheide über vorsorgliche Massnahmen sind mit Be- rufung
anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten wird ein Streitwert von mindestens
Fr. 10'000.– vorausgesetzt (Art. 308 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die
Berechnung des Streitwerts in Bezug auf die vorinstanzlichen Massnahmenbegehren Ziff. 1
und 2 strittig. Die Vorinstanz ver- neinte ihre sachliche Zuständigkeit mit der Begründung,
dass der Streitwert mehr als Fr. 30'000.– betrage und deshalb das Handelsgericht für die
Beurteilung der vorinstanzlichen Massnahmenbegehren Ziff. 1 und 2 zuständig sei (act. 12
E. 3.1.2 f.). Die Berufungskläger schätzten den Streitwert für alle Massnahmenbe- gehren
auf insgesamt Fr. 7'000.– (act. 6 Rz. 11).

E. 1.2
Ob eine Streitigkeit vermögensrechtlicher oder nicht vermögensrechtlicher Natur ist,
entscheidet die Berufungsinstanz ohne Bindung an die Auffassung der Parteien oder der
Vorinstanz; für eine analoge Anwendung von Art. 91 Abs. 2 ZPO besteht kein Raum (BGE
142 III 145 E. 5.2). Klagen aus Persönlich- keitsrecht gelten als nicht vermögensrechtliche
Streitigkeiten, auch wenn damit vermögensrechtliche Interessen verbunden sein mögen, es
sei denn, es werden ausschliesslich Vermögensleistungen wie Schadenersatz oder
Genugtuung bean- sprucht (Urteil des Bundesgerichts 5A_531/2014 vom 8. Dezember 2014
E. 3.1.2). Streitigkeiten betreffend die Mitgliedschaft in einem Verein und die Gül- tigkeit
von Vereinsbeschlüssen gelten ebenfalls als nicht vermögensrechtlich (BGE 108 II 6 E. 2;
BGE 108 II 15 E. 1a).

E. 1.3



Mit ihren vorinstanzlichen Massnahmenbegehren Ziff. 1 und 2 ersuchten die
Berufungskläger um ein Verbot der Bezeichnung "C._____" und die Übergabe ei- nes
Adressverzeichnisses mit der Begründung, dass die vorsätzliche und irrefüh- rende
Verwendung eines geschützten bzw. bereits bestehenden Namens eine
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gen Art. 29 Abs. 2 ZGB verstosse (act. 7 S. 7). Das Ersuchen der Berufungsklä- ger ist
damit im Kern nicht vermögensrechtlich. Vielmehr soll das Verbot der Be- nutzung des
Namens erreicht werden, um eine Verwechslungsgefahr mit dem Verein "D._____" zu
verhindern. Die übrigen vorinstanzlichen Massnahmenbe- gehren Ziff. 3 bis 8 betreffen die
Mitgliedschaft bei einem Verein und die Gültigkeit von Vereinsbeschlüssen und sind damit
ebenfalls nicht vermögensrechtlich. Die Streitigkeit gilt damit als nicht vermögensrechtlich
und eine Berufung ist möglich. 2. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der
Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die
Berufung vom 1. April 2024 wurde innert Rechtsmittelfrist schriftlich, mit Anträgen
versehen und begründet bei der Kammer als der zuständigen Rechtsmittelinstanz
eingereicht (vgl. act. 13; act. 9). Die Berufungskläger sind durch den angefochtenen Ent-
scheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Bei einer subjektiven Klagehäu- fung steht
es jedem Streitgenossen frei, ein Rechtsmittel einzulegen (BSK ZPO, RUGGLE, 3. Aufl.
2017, Art. 71 N. 43). Es ist daher für die Frage des Eintretens un- erheblich, dass nur zwei
der drei Gesuchsteller Berufung eingelegt haben. Es ist auf die Berufung einzutreten.

E. 2
Dagegen erhoben die Berufungskläger, nicht aber D._____ (vgl. act. 13 S. 7), mit Eingabe
vom 1. April 2024 Berufung und stellten die eingangs erwähn- ten Anträge (act. 13 S. 2).
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E. 2.1
Die Vorinstanz verneinte ihre sachliche Zuständigkeit in Bezug auf die vorin- stanzlichen
Massnahmenbegehren Ziff. 1 und 2 mit der Begründung, dass der Streitwert über Fr.
30'000.– betrage und trat in der Folge auf diese zwei Rechts- begehren nicht ein (act. 12 E.
Ziff. 3.1.3). Die Berufungskläger bringen zusam- mengefasst vor, dass auch die
Berufungskläger ein berechtigtes Interesse an den Massnahmenbegehren Ziff. 1 und 2
hätten. Schliesslich seien die Berufungsklä- ger als Vereinsmitglieder des
Berufungsbeklagten davon beschwert, wenn ihr Verein (widerrechtlich) den Vereinsnamen
wechsle und dadurch einen teuren Markenkonflikt hervorrufe, der die Vereinskasse des
Berufungsbeklagten mit An- waltsgebühren belaste. Da die Berufungskläger Mitglieder in
beiden Vereinen seien, die sich um die Namensrechte stritten, bestehe ferner ein
berechtigtes In- teresse an unterschiedlichen Namen und daran, durch etwaig
unterschiedliche Schwerpunktsetzung eine klare Abgrenzung zwischen den vermeintlich
konkurrie- renden Verbänden herzustellen (act. 13 Rz. 2). Sodann sei der Streitwert tiefer
als Fr. 30'000.– (act. 13 Rz. 4 ff.).

E. 2.2
Zunächst ist zu prüfen, ob die Berufungskläger zur Geltendmachung der mit den
vorinstanzlichen Massnahmenbegehren 1 und 2 geltend gemachten Ansprü- che legitimiert
sind. Die sogenannte Aktivlegitimation als materiellrechtliche Vor- aussetzung des
eingeklagten Anspruchs ist vom Gericht jeder Stufe von Amtes wegen zu prüfen (Urteil des



Bundesgerichts 5A_561/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.3). Sie beurteilt sich nach den
materiellen Normen, auf die der geltend ge- machte Anspruch gestützt wird (BGE 136 III
23 E. 5 m.w.H.). Fehlt es an der Ak-
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vom 22. März 2018 E. 4.1).

E. 2.3
Die Berufungskläger begründeten das vorsorgliche Verbot der Verwendung der
Bezeichnung "C._____" etc. (vorinstanzliches Massnahmenbegehren Ziff. 1) gemäss
Vorinstanz mit der Verletzung des Namensrechts im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB sowie
des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 23 i.V.m. Art. 3
Abs. 1 lit. b, d und s UWG (act. 12 E. 3.1.1). Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann jemand, der
dadurch beeinträchtigt ist, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung
dieser Anmassung sowie bei Ver- schulden auf Schadenersatz und, wo die Art der
Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.
Aktivlegitimiert ist damit der Träger eines Namens. Die Berufungskläger sind nicht Träger
des Namens "D._____" dessen Verwechslung mit "C._____" sie rügen. Sie sind damit nicht
ak- tivlegitimiert, Ansprüche gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB geltend zu machen. Die
Aktivlegitimation für die UWG-rechtlichen Ansprüche bestimmt sich nach Art. 9 Abs. 1
UWG (vgl. BSK UWG, RÜETSCHI/ROTH/FRICK, 2013, Art. 9 N. 4). Demnach ist
klageberechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, sei- nem Kredit
oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen
Interessen bedroht oder verletzt wird. Zentrale Vorausset- zung der Klageberechtigung ist
eine Beeinträchtigung in eigenen wirtschaftlichen Interessen (BGE 123 III 395 E. 2 a)).
Aktivlegitimiert ist deshalb nur die betroffene Person bzw. das betroffene Unternehmen
selbst, nicht dagegen die Arbeitnehmer oder die Organe juristischer Personen in eigenem
Namen (BSK UWG, RÜET- SCHI/ROTH/FRICK, a.a.O., Art. 9 N. 4 m.w.H.). Bei den
Berufungsklägern handelt es sich um Vereinsmitglieder und nicht um den Verein D._____
dessen wirtschaftli- che Interessen betroffen sein könnten. Es fehlt damit auch in Bezug auf
die UWG- rechtlichen Ansprüche an der Aktivlegitimation der Berufungskläger 1 und 2.

E. 2.4
Nach dem Gesagten fehlt es an der Aktivlegitimation der Berufungskläger 1 und 2 in Bezug
auf das vorinstanzliche Massnahmenbegehren Ziff. 1 und das dar- aus abgeleitete
vorinstanzliche Massnahmenbegehren Ziff. 2. Es ist deshalb auf die weiteren Vorbringen,
wonach der Streitwert weniger als Fr. 30'000.– betrage
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einzugehen. 3. Die Berufungskläger führen sodann grundsätzlich aus, dass ihnen als Nicht-
juristen die formaljuristischen Unterschiede zwischen einem nichtigen und einem
angefochtenen Beschluss nicht bekannt seien, zumal die Rechtsfolge dieselbe zu sein
scheine. Die vorinstanzlichen Massnahmenbegehren Ziff. 3, 4, 5 und 6 hät- ten nicht nur die
Nichtigerklärung, sondern auch die Anfechtung der Beschlüsse umfasst (act. 13 Rz. 5). Mit
ihren Vorbringen verkennen die Berufungskläger, dass die Vorinstanz die Anfechtbarkeit
der Beschlüsse ebenfalls geprüft hat (act. 12 E. 5.1.2 ff.). Auf dieses Vorbringen ist deshalb
nicht weiter einzugehen. 4. Die Vorinstanz stützt ihre Abweisung in Bezug auf die
Feststellung der Un- wirksamkeit des Beschlusses der Präsidentenwahl anlässlich der ersten
Mitglie- derversammlung vom 10. Januar 2024 (vorinstanzliches Massnahmenbegehren



Ziff. 3) unter anderem darauf, dass weder hinreichend behauptet noch ersichtlich sei,
inwiefern eine (besondere) Dringlichkeit bestehen soll, welche die superprovi- sorische
bzw. vorsorgliche Aufhebung dieses Beschlusses rechtfertigen soll (act. 12 E. Ziff. 5.1.2).
In der Berufungsschrift finden sich zwar Ausführungen zur Abweisung des
Massnahmenbegehren Ziff. 3, nicht aber zur Dringlichkeit. Mit die- sem Vorbringen setzen
sich die Berufungskläger weder auseinander noch legen sie dar, inwiefern die Massnahme
dringlich sein soll (vgl. act. 13). Somit fehlt eine genügende Auseinandersetzung mit dem
vorinstanzlichen Entscheid und weitere Ausführungen erübrigen sich. Wie erwähnt (vgl.
oben E. Ziff. II. 3.1), sind sodann Noven im Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn
sie trotz zumutbarer Sorg- falt vor erster Instanz nicht vorgebracht werden konnten (Art.
317 Abs. 1 ZPO). Die Berufungskläger hätten somit ohnehin zusätzlich darlegen müssen,
inwiefern es ihnen im vorinstanzlichen Verfahren nicht möglich gewesen sein soll, Tatsa-
chenbehauptungen, welche die (besondere) Dringlichkeit belegen, vorzubringen. 5. 5.1 Der
Berufungskläger 2 macht geltend, nicht er, sondern die Berufungskläge- rin 1 sei Mitglied
der Berufungsbeklagten gewesen. Er habe deshalb als Nichtmit-

- 11 - glied gar nicht aus der Berufungsbeklagten ausgeschlossen werden können. Er
verlangte deshalb die(super)provisorische Feststellung der Nichtigkeit seiner Kün- digung
als Vereinsmitglied der Berufungsbeklagten (vorinstanzliches Massnah- menbegehren Ziff.
4). Diesbezüglich kam die Vorinstanz zum Schluss, dass auf- grund der eingereichten
Unterlagen davon ausgegangen werden müsse, dass die Berufungsklägerin 1 nicht Mitglied
der Berufungsbeklagten sei/gewesen sei und der Ausschluss des Berufungsklägers 2 nicht
aufgrund einer Nichtmitgliedschaft nichtig sei (act. 12 E. 5.1.3). Die Berufungskläger
bringen dagegen im Wesentli- chen vor, dass die Statuten der Berufungsbeklagten
vorsähen, dass eine natürli- che Person nur dann Mitglied des Vereins der
Berufungsbeklagten sein könne, sofern diese Eigentum an mindestens einem Schiff habe
oder Verantwortlicher, alleiniger Betrieb, von einem Schiff sei. Der Berufungskläger 2 habe
privat kein Schiff zu Eigentum und betreibe dieses auch nicht privat. Das Eigentum der
Schiffe sowie der Betrieb seien in Gesellschaften organisiert. Im Falle des Beru-
fungsklägers 2 sei die Berufungsklägerin 1 Betreiberin/Eigentümerin wie sich aus der neu
eingereichten Beilage ergebe. Dass die Mitglieds-Gesellschaften im Gründungsprotokoll
nicht explizit erwähnt würden, möge ein Formfehler des Grün- dungsprotokolls sein, ändere
aber nichts an der klaren Darstellung in den Statu- ten (act. 13 Rz. 21). 5.2 Die Behauptung,
dass die Berufungsklägerin 1 Eigentümerin des Schiffs sei, stellt ein Novum dar, welches
mit einer neuen Beilage belegt wird. Wie erwähnt (vgl. oben E. Ziff. II. 3.1), sind Noven im
Berufungsverfahren nur noch zulässig, wenn sie trotz zumutbarer Sorgfalt vor erster Instanz
nicht vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Inwiefern dies vorliegend der
Fall gewesen sein soll, legt der Berufungskläger 2 nicht dar und ist auch nicht erkennbar. Zu
beach- ten ist in diesem Zusammenhang insbesondere, dass sich die Vorinstanz auf Art. 4
der Statuten der Berufungsbeklagten sowie auf das Gründungsprotokoll, stützt (act. 12 E.
5.1.3). In Art. 4 der Statuten ist festgehalten, dass auch natürli- che Personen Mitglied des
Vereins der Berufungsbeklagten sein können, und im Gründungsprotokoll fehlt ein Hinweis
auf das vom Berufungskläger 2 geltend ge- machte Vertretungsverhältnis zur
Berufungsklägerin 1. Es wäre deshalb am Beru- fungskläger 2 gewesen darzulegen,
inwiefern er trotz der durch ihn selbst einge-
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sprechen, dennoch nicht Mitglied der Berufungsbeklagten gewesen sein soll. Sein



Standpunkt, der Beschluss über seinen Ausschluss sei nichtig, weil er gar nicht
Vereinsmitglied gewesen sei, überzeugt deshalb nicht. 6. Zu prüfen bleibt die
Anfechtbarkeit des Beschlusses aufgrund der monierten fehlenden Begründung des
Ausschlusses des Berufungsklägers 2. Die Vorinstanz weist in diesem Zusammenhang zu
Recht darauf hin, dass nur letztinstanzliche Beschlüsse nach Art. 75 ZGB angefochten
werden können (act. 12 E. 5.1.3). Da- gegen bringen die Berufungskläger vor, dass sie
bereits nachgewiesen hätten, dass am 18. März 2024 eine Mitgliederversammlung
stattgefunden habe, in wel- cher der Rekurs des Berufungsklägers 2 bzgl. Ausschluss
traktandiert gewesen sei. In der Tat ergibt sich aus der bereits im vorinstanzlichen
Verfahren einge- reichten Einladung zur ersten ordentlichen Mitgliederversammlung der
Berufungs- beklagten vom 18. März 2024, dass der Rekurs des Berufungsklägers 2 traktan-
diert war (act. 2/20.1). Die Berufungskläger reichten ihr Gesuch um Erlass von su-
perprovisorischen bzw. vorsorglichen Massnahmen mit Eingabe vom 6. März 2024 bei der
Vorinstanz ein (act. 12 E. 1). Die Anfechtbarkeit des Aus- schlusses des Berufungsklägers 2
richtete sich gegen den Vorstandsbeschluss der Berufungsbeklagten vom 10. Januar 2024.
Damit ersuchten die Berufungsklä- ger vor Ausschöpfung des internen Instanzenzugs
superprovisorisch bzw. vor- sorglich um Erlass von Massnahmen. Es ist deshalb zutreffend,
dass die Vorin- stanz das Massnahmenbegehren aufgrund fehlender Ausnutzung des
internen In- stanzenzugs abgewiesen hat. 7. Die Berufungskläger bringen abschliessend vor,
dass der Ausschluss des Berufungsklägers 2 nichtig oder anfechtbar sei, weshalb die
Auskunftsrechte ge- geben seien (Urk. 13 S. 7; vorinstanzliches Massnahmenbegehren Ziff.
7). Dies- bezüglich kann vollumfänglich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz,
wonach sich ein ausgeschlossenes Vereinsmitglied nicht auf die Ausübung der
Mitgliedschaftsrechte berufen kann, verwiesen werden (act. 12 E. 5.2).

E. 3
Die Akten der Vorinstanz sind beigezogen (act. 1 bis act. 10). Das Verfahren erweist sich
als spruchreif. II. 1.

E. 3.1
Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung
des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Ebenfalls gerügt werden kann
die (blosse) Unangemessenheit eines Entscheides, da es sich bei der Berufung um ein
vollkommenes Rechtsmittel handelt. Bei der Ange- messenheitskontrolle hat sich die
Rechtsmittelinstanz allerdings eine gewisse Zu- rückhaltung aufzuerlegen (DIKE ZPO,
BLICKENSTORFER, 2. Aufl. 2016, Art. 310 N. 10). Die Begründung muss hinreichend
genau und eindeutig sein, um von der Rechtsmittelinstanz ohne Weiteres verstanden
werden zu können. Die Berufung führende Partei hat sich mit den Erwägungen des
vorinstanzlichen Entscheids auseinanderzusetzen und im Einzelnen darzulegen, aus
welchen Gründen der angefochtene Entscheid aus ihrer Sicht unrichtig ist und in welchem
Sinne er ab- geändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen,
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(vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 5A_209/2014 vom 2. September
2014 E. 4.2.1). Neue Anträge, Tatsachenbehauptungen und Be- weismittel (Noven) sind im
Berufungsverfahren nur dann noch zu berücksichtigen, wenn sie ohne Verzug vorgebracht
werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hatten vorgebracht
werden können (Art. 317 Abs. 1 ZPO; BGE 138 III 625). Bei Rechtsmitteleingaben von



Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen
lässt, wie die Berufungsinstanz ent- scheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch
nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene
Entscheid leidet bzw. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der die
Berufung führen- den Partei unrichtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht
gegeben, ist auf die Berufung nicht einzutreten.

E. 3.2
Die Berufungskläger setzen sich mit den Erwägungen der Vorinstanz in Be- zug auf die
Abweisung der vorinstanzlichen Massnahmenbegehren Ziff. 5, 6 und

E. 8
Zusammenfassend ist nach dem Gesagten festzuhalten, dass die Berufung der
Berufungskläger abzuweisen ist, soweit überhaupt auf sie eingetreten werden

- 13 - kann. Die vorinstanzliche Verfügung vom 19. März 2024 (Geschäfts- Nr.
ET240001-C/U) ist zu bestätigen. IV. 1. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist bei nicht
vermögensrechtlichen Streitigkeiten nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem
Zeitaufwand des Ge- richts und der Schwierigkeit des Falls zu bemessen. Sie beträgt in der
Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (§ 5 Abs. 1 GebV OG). Unter Berücksichtigung der ge-
nannten Kriterien und einer Reduktion wegen der summarischen Verfahrensart ist die
Gebühr in Anwendung von § 2 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV
OG auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Da die Berufungskläger im Beru- fungsverfahren
unterliegen, ist die Gebühr ihnen in solidarischer Haftung aufzuer- legen (Art. 106 Abs. 1
und 3 ZPO). 2. Parteientschädigungen sind für das Rechtsmittelverfahren keine zuzuspre-
chen: Den Berufungsklägern nicht, weil sie unterliegen, der Berufungsbeklagten nicht, weil
ihr im Berufungsverfahren keine zu entschädigenden Umtriebe entstan- den sind (Art. 106
Abs. 1 und Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird erkannt: 1. Die Berufung wird abgewiesen, soweit
darauf eingetreten wird, und die Ver- fügung des Bezirksgerichts Bülach, Einzelgericht,
vom 19. März 2024 (Ge- schäfts-Nr. ET240001-C/U) wird bestätigt. 2. Die
zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'000.– festgesetzt. 3. Die Kosten des
Berufungsverfahrens werden den Berufungsklägern 1 und 2 je zur Hälfte, unter
solidarischer Haftung für den Gesamtbetrag, auferlegt. 4. Eine Parteientschädigung wird
nicht zugesprochen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Gesuchsgegnerin und
Beru- fungsbeklagte unter Beilage einer Kopie von act. 13 und act. 15, sowie an das
Bezirksgericht Bülach, Einzelgericht, je gegen Empfangsschein.

- 14 - Nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an
die Vorinstanz zurück. 6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist
innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000
Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich
nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre
Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das
Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von
Art. 98 BGG. Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit. Die
Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Obergericht des
Kantons Zürich II. Zivilkammer Die Gerichtsschreiberin: MLaw D. Stebler versandt am:
22. Mai 2024
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